
 

 

Auswahlkriterien Konzessionsvergabe Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Heidgraben 

A. Auswahlkriterien in Anlehnung an die Ziele des § 1 EnWG 
 
Erläuterung: Ziel der Gemeinde ist es, eine möglichst sichere, preisgünstige, 
verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung für die 
Einwohner und Gewerbetreibenden im Versorgungsgebiet mit Wasser zu errei-
chen. 
Die Bieter werden daher aufgefordert, anhand der in dieser Vergabeunterlage 
bezeichneten, an § 1 EnWG angelehnten Ziele, detailliert darzulegen und zu 
belegen, wie sich die Vergabe der Konzession für das vertragsgegenständli-
che Wasserversorgungsnetz in der Gemeinde Heidgraben auf die Erreichung 
der an § 1 EnWG angelehnten Ziele auswirken würde. 

550 Gesamt-
punkte 

 Punkte 
für die 
Unter-
krite-
rien 

Punkte für 
die Unter-
Unterkrite-
rien 

 

1. Ziel der sicheren Was-
serversorgung 

  
150 Punkte in der Unter-

gruppe 

1.1. Personelle Ausstat-
tung 

30  
Erläuterungen 

1.1.1. Anzahl der Mitarbeiter, die im 
Konzessionsgebiet eingesetzt 
werden 

 15 Es kommt darauf an, dass 
mit den eingesetzten Mitar-
beitern die Wasserversor-
gung im Konzessionsgebiet 
sicher abgebildet werden 
kann. 

1.1.2. Sicherstellung Aus-, Fort- und 
Weiterbildung 

 15 Welche Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen 
zur Verbesserung der Mitar-
beiterqualifikation sind vor-
gesehen, die dem Versor-
gungsauftrag im Konzessi-
onsgebiet zugutekommen? 

1.2. Materielle Ausstat-
tung 

30   

1.2.1. Ausstattung wesentlicher Ein-
richtungen: Leitstelle, Stö-
rungsstelle, Lager, Werkstatt, 
Verwaltung 

 15 Beschreibung der Ausstat-
tung, mit der eine sichere 
Wasserversorgung im Kon-
zessionsgebiet gewährleis-
tet werden kann. 

1.2.2. Ausstattung mit Arbeits- und 
Hilfsmitteln 

 15 Beschreibung der Ausstat-
tung, mit der eine sichere 
Wasserversorgung im Kon-
zessionsgebiet gewährleis-
tet werden kann. 

1.3. Schnelle Störungsbe-
seitigung 

30   

1.3.1. Reaktionszeiten  10 Darstellung des Zeitraums 
vom Eingang der Störungs-
meldung bis zur Einleitung 
der Erstmaßnahmen vor 
Ort. 

1.3.2. Erreichbarkeit der Leitstelle  10 Die Erreichbarkeit der Leit-
stelle muss für die Wasser-
versorgung durchgehend 
und ohne Gefahr von Unter-
brechungen gewährleistet 
sein. 



 

 

1.3.3. Konzept zur Störfallbeseiti-
gung 

 10 Beschreibung der Abläufe, 
die eine schnelle und effizi-
ente Störungsbeseitigung 
gewährleisten. 

1.4. Erhalt und Verbesse-
rung der Versorgungs-
sicherheit 

30   

1.4.1. Wartungs- und Instandhal-
tungsstrategie 

 15 Wie wird die Wartung und 
Instandhaltung des Wasser-
versorgungsnetzes künftig 
ausgestaltet, um die Versor-
gungssicherheit dauerhaft 
sicherzustellen und weiter 
zu verbessern? 

1.4.2. Investitionen zum Erhalt und 
zur Steigerung der Versor-
gungssicherheit 

 15 Wie werden künftig Investiti-
onen ausgestaltet, um die 
Versorgungssicherheit dau-
erhaft sicherzustellen und 
weiter zu verbessern? Die 
Zusicherung einer hohen In-
vestitionsbereitschaft wird 
positiv bewertet, wenn sie 
nicht die anderen Ziele (z.B. 
Preisgünstigkeit) beein-
trächtigt. 

1.5. Wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit 

30   

1.5.1. Finanzierungskonzept, Busi-
nesspläne 

 10 Hier ist darzulegen, wie sich 
die Umsetzung der im An-
gebot beschriebenen Merk-
male (z.B. Investitionen 
zum Erhalt und zur Steige-
rung der Versorgungssi-
cherheit, Personaleinsatz, 
Preisgestaltung) in den 
künftigen Wirtschaftsplänen 
niederschlägt. Sofern zu-
treffend sind auch die Kos-
ten des Netzerwerbs und 
der Netzeinbindung zu be-
rücksichtigen. 

1.5.2. Übergangsszenario  10 Darstellung der Versor-
gungsübernahme nach Zu-
schlagserteilung. 

1.5.3. Sicherheit des Wasserbezugs  10 Darstellung wie sicherge-
stellt wird, dass Wasser je-
derzeit in ausreichender 
Qualität und Menge produ-
ziert oder bezogen werden 
kann. Dazu gehören Anga-
ben zur Herkunft des Was-
sers, Sicherheit der Be-
stände, Ausweichmöglich-
keiten und Vertragsverhält-
nisse. Ein möglichst ortsna-
her Bezug wird im Hinblick 
auf die umweltfreundliche 
Versorgung positiv bewer-
tet. 



 

 

2. Ziel der preisgünsti-
gen Versorgung 

  

100 Punkte in der Unter-
gruppe 

2.1. Prognose der zu er-
wartenden Wasser-
preise 

50  Erwartet wird eine rechne-
risch nachvollziehbare 
Prognose der zu erwarten-
den Wasserpreise in den 
Jahren 2022 – 2024. Die 
Prognose hat unter Beach-
tung der weiteren Kriterien 
zu erfolgen. Die Preise sind 
anhand repräsentativer 
Musterrechnungen, ge-
trennt nach Grundpreisen 
und mengenabhängigem 
Preis sowie ggf. sonstigen 
Tarifkomponenten, für fol-
gende Fallgruppen zu plau-
sibilisieren: 

• 2 Personen Haus-
halt, Jahresver-
brauch 90 m3 Was-
ser 

• 4 Personen Haus-
halt, Jahresver-
brauch 170 m3 

Wasser 
• Gewerbekunden, 

Jahresverbrauch 
10.000 m3 Wasser 

Insgesamt niedrige Preise 
werden positiv bewertet, 
wenn die Darstellung plau-
sibel und rechnerisch nach-
vollziehbar ist. 

2.2. Prognose der zu er-
wartenden Baukos-
tenzuschüsse und 
Hausanschlusskosten 

50  Erwartet wird eine rechne-
risch nachvollziehbare 
Prognose der Baukostenzu-
schüsse und Hausan-
schlusskosten gemäß §§ 9 
und 10 AVBWasserV für die 
Jahre 2022 – 2024. Die 
dem Anschlussnehmer ent-
stehenden Gesamtkosten 
sollen, differenziert nach 
den einzelnen Komponen-
ten, am Beispiel eines Ein-
familienhauses mit 10 Me-
tern Anschlussleitung (je 5 
Meter auf privatem und 5 
Meter auf öffentlichem 
Grund) und einer Straßen-
frontlänge von 15 Metern 
beispielhaft dargestellt wer-
den.  
 



 

 

 
  Kurzfristige Rabattaktionen 

werden nicht bewertet. 
Die Möglichkeit der Erbrin-
gung von Eigenleistungen 
durch den Anschlussneh-
mer, die seine Kosten min-
dern, wird positiv bewertet. 
Die erbringbaren Eigenleis-
tungen sind zu benennen. 

Insgesamt niedrige Kosten 
werden positiv bewertet, 
wenn die Darstellung plau-
sibel und rechnerisch nach-
vollziehbar ist. 

3. Ziel der verbrau-
cherfreundlichen 
Versorgung 

  

100 Punkte in der Unter-
gruppe 

3.1. Kundenservice in ört-
licher Nähe 

20  Beurteilt werden Ortsnähe, 
Besetzung und Öffnungs-
zeiten eines Kundencen-
ters. 

3.2. Beschwerdemanage-
ment 

20  Es wird eine Beschreibung 
des Umgangs mit Kunden-
beschwerden, Maßnahmen 
und Fristen zur Lösungs-
möglichkeit erwartet. Positiv 
bewertet wird das Konzept, 
wenn es eine effektive und 
für die Kunden zufrieden-
stellende Lösung der Anfra-
gen innerhalb einer mög-
lichst kurzen Frist ermög-
lichst. 

3.3. Telefon-/Internetser-
vice 

20  Beurteilt wird das Service-
angebot im Wege sonstiger 
Kommunikationsmittel (hier 
Telefon und Internet). 

3.4. Dauer der Hausan-
schlussbereitstellung 
für Haushaltskunden 

20  Bewertet wird die Frist, in-
nerhalb derer der Bieter die 
Herstellung eines Wasser-
anschlusses zusagen kann. 
Positiv bewertet werden 
kurze Fristen. 

3.5. Kundenservice im Zu-
sammenhang mit Stö-
rungen 

20  Bewertet wird der Kunden-
service, insbesondere Infor-
mationswege und Fristen im 
Vorfeld von geplanten Stö-
rungen sowie bei ungeplan-
ten Störungen. 

  



 

 

4. Ziel der effizienten 
Versorgung 

  

100 Punkte in der Unter-
gruppe 

4.1. Gewährleistung und 
Maßnahmen zur Stei-
gerung der Kosteneffi-
zienz 

50  Die Bieter sollen unter Dar-
legung der zugrunde geleg-
ten Annahmen nachvoll-
ziehbar erläutern, wie die 
Kosteneffizienz gewährleis-
tet und gesteigert werden 
kann (Bsp.: Angaben zur 
Ressourcennutzung, Orga-
nisations- und Personal-
struktur, Einkauf, Bevorra-
tung, Skaleneffekte sowie 
Koordinierung mit anderen 
Versorgungssparten). Ziel 
ist eine möglichst hohe Kos-
teneffizienz. Bewertet wer-
den die konzeptionellen 
Aussagen der Bieter zu die-
sem Kriterium im Ganzen. 

4.2. Maßnahmen zur Be-
seitigung von Leck-
stellen/Vermeidung 
von Netzverlusten 

50  Die Bieter sollen die Maß-
nahmen zur Vermeidung 
von Wasserverlusten im 
Wasserversorgungsnetz 
darstellen. Dabei ist bei je-
der Maßnahme ihre Auswir-
kung (Erfolg) darzustellen. 

5. Ziel der umweltverträg-
lichen Versorgung 

  

100 Punkte in der Unter-
gruppe 

5.1. Verwendung umwelt-
schonender Materia-
lien 

25  Es soll dargelegt werden, 
inwieweit beim Netzbetrieb 
umweltschonende Materia-
lien zum Einsatz kommen 
bzw. der Einsatz von um-
weltschädlichen Stoffen ver-
mieden wird. Dabei soll 
auch dargelegt werden, wie 
mit Materialien, deren 
Schädlichkeit (auch Ge-
sundheitsschädlichkeit) sich 
später herausstellt, umge-
gangen wird. 

5.2. Umweltfreundlichkeit 
des Fuhrparks 

25  Es sollen Angaben zu den 
für den Netzbetrieb einge-
setzten Fahrzeugen ge-
macht werden. Positiv be-
wertet wird der Einsatz von 
Erdgas- und Elektrofahrzeu-
gen bzw. Fahrzeugen mit 
einem geringen CO2-Aus-
stoß. 

5.3. Schonung des Baum-
bestands 

25  Die Bieter sollen darlegen, 
welche Maßnahmen zur 
Schonung des Baumbe-
standes getroffen werden. 



 

 

5.4. Engagement im Um-
weltschutz 

25  Es wird positiv bewertet, 
wenn der Bieter durch ge-
eignete Maßnahmen zum 
Schutz und zur Verbesse-
rung der Umweltbedingun-
gen allgemein und zur Ver-
meidung von Umweltbeein-
trächtigungen durch die 
Wassergewinnung und den 
Transport beiträgt. (z.B. 
Maßnahmen zur Sicherung 
der Wasservorkommen und 
der Wasserqualität für künf-
tige Generationen, Maßnah-
men zur Vermeidung der 
Absenkung des Grundwas-
serspiegels und zur Verrin-
gerung der Nitratbelastung, 
Kooperationen mit der 
Landwirtschaft, Konzepte 
gegen mögliche Wasser-
knappheit "heiße Sommer", 
Förderprojekte, Informa-
tions-/Aufklärungspro-
gramme, etc.).  
 

 
 

 

B. Auswahlkriterien betreffend die zulässigen Belange der 
Gemeinde im Hinblick auf den Konzessionsvertrag 

250 Gesamtpunkte 

1. Kommunalfreundlichkeit 
der Regelungen zur Kon-
zessionsabgabe und zu 
zulässigen Nebenleistun-
gen 

  

70 Punkte in der Unter-
gruppe 

1.1. Konzessionsabgabe 40   

1.1.1. Höhe der Konzessionsabgabe  10 Bewertet wird die Höhe der 
angebotenen Konzessions-
abgabe. Optimale Erfüllung 
bei Zahlung des gesetzli-
chen zulässigen Höchstsat-
zes. 

1.1.2. Fortführung der Konzessionsab-
gabenzahlung nach Auslaufen des 
Konzessionsvertrages bis zur 
Übernahme durch einen Neukon-
zessionär 

 15 Bewertet wird das Angebot 
über die Fortführung der 
Konzessionsabgabe wäh-
rend des Übergangszeitrau-
mes. 

1.1.3. Kommunalrabatt  15 Es wird bewertet, in wel-
chem Umfang Kommunalra-
batt i.S.v. § 12 Abs. 2 
A/KAE gewährt wird. 

1.2. Löschwasserversorgung 30   

1.2.1. Einbeziehung der Löschwasser-
versorgung 

 20 Die Gemeinde stützt sich 
bei der Erfüllung ihrer 
Löschwasserversorgungs-
pflicht auf das (Trink-)Was-
serversorgungsnetz. Das 
Angebot soll die wesentli-
chen Eckpunkte über die Si-



 

 

cherstellung der Löschwas-
serversorgung und die da-
mit verbundenen Kosten für 
die Gemeinde enthalten. 

1.2.2. Wasserlieferung für Feuerlösch-, 
Feuerlöschübungszwecke, für 
Zwecke der Straßenreinigung und 
für öffentliche Zier- und Straßen-
brunnen 

 10 Bewertet wird das Angebot 
zur Wasserlieferung für 
Feuerlösch-, Feuerlöschü-
bungszwecke, für Zwecke 
der Straßenreinigung und 
für öffentliche Zier- und 
Straßenbrunnen 

2. Kommunalfreundlichkeit 
der Regelungen bei Bau-
maßnahmen 

  
50 Punkte in der Unter-

gruppe 

2.1. Koordination und Abstim-

mung bei Baumaßnahmen 

des Bieters mit der Ge-

meinde zur Minimierung 

von Eingriffen in die Stra-

ßen und Integration in das 

Baustellenmanagement 

der Gemeinde 

10  Bewertet wird die Bereit-
schaft des Bieters zur Koor-
dination und Abstimmung 
bei Baumaßnahmen zur Mi-
nimierung von Eingriffen in 
die Straßen und Integration 
in das Baustellenmanage-
ment der Gemeinde 

2.2. Sicherung von Anlagen bei 

Arbeiten an den Wasser-

versorgungsanlagen und 

Wiederherstellung der 

Oberflächen und Bau-

werke 

10  Bewertet wird die Bereit-
schaft des Bieters bei Bau-
arbeiten Anlagen der Ge-
meinde nach Weisungen 
der Gemeinde zu sichern 
und wieder herzustellen. 

2.3. Umfang der Folgepflicht 10  Folgepflicht ist die vertragli-
che Verpflichtung des Bie-
ters, im öffentlichen Bereich 
eine Änderung der Vertei-
lungsanlagen aus Gründen 
des öffentlichen Interesses 
vorzunehmen.  
Bewertet wird der im ange-
botenen Wasserkonzessi-
onsvertrag geregelte Um-
fang der Folgepflicht für den 
Bieter. 

2.4. Folgekostentragung  10  Bewertet wird die Bereit-
schaft des Bieters, die Ver-
legungskosten bei Änderun-
gen der Verteilungsanlagen 
zu tragen. 

2.5. Beseitigung stillgelegter 

Anlagen 

10  Bewertet wird die Bereit-
schaft des Bieters, endgül-
tig stillgelegte Anlagen in-
nerhalb einer bestimmten 
Frist zu beseitigen. 

  



 

 

3. Rechtsnachfolge und 
Übertragung von Anla-
geneigentum während 
der Vertragslaufzeit 

  
40 Punkte in der Unter-

gruppe 

3.1. Anzeigepflicht und Kündi-

gungsrecht bei Kontroll-

wechsel 

20  Bewertet wird, ob der Ge-
meinde ein Kündigungs-
recht bei Kontrollwechsel 
eingeräumt wird. 

3.2. Zustimmungsvorbehalt 

der Gemeinde bei Rechts-

nachfolge  

20  Bewertet wird, ob der Ge-
meinde ein Zustimmungs-
vorbehalt bei Rechtsnach-
folge eingeräumt wird. 

4. Wettbewerbsfreundliche 
Regelungen bei Auslau-
fen des Wasserkonzessi-
onsvertrages 

  90 Punkte in der Unter-
gruppe 

4.1. Regelungen zur Ermitt-

lung des Netzkaufpreises 

30  Bewertet wird die Methodik 
zur Bestimmung der wirt-
schaftlich angemessenen 
Vergütung für die Ermittlung 
des Netzkaufpreises unter 
dem Aspekt der Wettbe-
werbsfreundlichkeit. 

4.2. Umfang des Auskunftsan-

spruchs 

30  Vor Beendigung des Kon-
zessionsvertrages werden 
Informationen über das 
Wasserversorgungsnetz be-
nötigt (u.a. um dessen 
Kaufpreis bewerten zu kön-
nen). Der angebotene Kon-
zessionsvertrag soll regeln, 
wie umfangreich dieser 
Auskunftsanspruch gewährt 
wird (z.B. detailliertes Men-
gengerüst, historische An-
schaffungs- und Herstel-
lungskosten). 

4.3. Zeitpunkt des Auskunfts-

anspruchs 

30  Es wird bewertet, zu wel-
chem Zeitpunkt bzw. zu 
welchen Zeitpunkten der 
Auskunftsanspruch gewährt 
wird. 

 


